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Anlässe und Termine 
 
Mittwoch, 11.05.2022, 09.30 - 18.30 Uhr, 
Tagesausflug, FraueNesslau, Bahnhof  

Nesslau 

Donnerstag, 12.05.2022, 19.00 Uhr, 
Treff12: Ein Abend mit Line Dance,  
Restaurant Sonne, Krummenau 

Freitag, 13.05.2022, 19.45 - 22.45 Uhr,  
Midnight, Turnhalle Stein 

Samstag, 14.05.2022 bis Sonntag, 
15.05.2022, Walpurgisnacht,  
Buurebeizli Dergeten, Nesslau 

Sonntag, 15.05.2022, 17.00 - 18.00 Uhr, 
Neu St. Johanner Konzerte, Klosterkirche 

Mittwoch, 18.05.2022, 14.30 - 15.30 Uhr, 
Geschichtennachmittag, Bibliothek Nesslau 

Freitag, 20.05.2022, 19.30 Uhr, HV Einwoh-
nerverein Krummenau, Restaurant Adler 

Freitag, 20.05.2022 und Samstag, 
21.05.2022, BEWO - Tag der offenen Tür, 
BEWO Werkstatt Krummenau 

Samstag, 21.05.2022, 19.45 - 22.45 Uhr,  
Midnight, Turnhalle Stein 

Samstag, 28.05.2022, 10.30 - 15.00 Uhr, 
Schweizer Mühlentag, Beistampfi/Schneit, 

Nesslau 

 

Am Jahrmarkt schliessen die Büros der Ge-

meindeverwaltung um 16.00 Uhr. 

Öffentliche Auflage 
 

Teilstrassenplan Einlenker Marktstrasse 
Bei der Marktstrasse wird der Einlenker ausge-

baut und den heutigen Anforderungen ange-

passt. Die Möglichkeit zur Mitwirkung, die bis 

1. April 2022 dauerte, wurde nicht genutzt. Das 

Projekt ist zur öffentlichen Auflage bereit:  

Teilstrassenplanverfahren 
 

Der Gemeinderat hat gestützt auf Art. 39ff. 

des Strassengesetzes (sGS 732.1; abgekürzt 

StrG) am 12. April 2022 genehmigt: 

Teilstrassenplan «Einlenker Markt-
strasse, Neu St. Johann» 
 

Auflageort: 

Gemeindehaus Nesslau, Dachgeschoss 
 

Auflagefrist:  

12. Mai 2022 bis 10. Juni 2022 
 

Der Teilstrassenplan ist unter www.ness-

lau.ch/Neuigkeiten ersichtlich. 
 

Wer private Rechte abtreten muss, erhält 

eine persönliche Anzeige. Die Linienführung 

ist während der Auflage des Projekts im Ge-

lände abgesteckt.  
 

Einsprachen gegen das Projekt bzw. den Teil-

strassenplan sind innert der Auflagefrist 

schriftlich und begründet beim Gemeinderat 

Nesslau, 9650 Nesslau, einzureichen. Zur Ein-

sprache ist berechtigt, wer ein eigenes 

schutzwürdiges Interesse dartut. 

 

Die Büros der Gemeinde- und Schulverwal-

tung bleiben am Auffahrtsdonnerstag, 
26. Mai 2022 und am Freitag, 27. Mai 
2022 geschlossen. 
 

Bei einem Todesfall melden Sie sich bitte un-

ter der Natel Nr. 079 356 18 07. Vielen Dank 

für Ihr Verständnis. Wir wünschen Ihnen 

eine schöne, erholsame Auffahrt.  

 

 

 

 

nesslau 

Schulhaus Ennetbühl wird verkauft 
Die Gemeinde hat das ehemalige Primarschulhaus Ennetbühl, in dem seit Sommer 2015 keine Lehr-

personen mehr unterrichten oder Kinder eifrig über Aufgaben brüten und welches seitdem keinen 

öffentlichen Zweck mehr erfüllt, vor rund zwei Jahren zum Verkauf ausgeschrieben. Nun steht das 

Haus mit Schulbeginn am 15. August 2022 wieder im Zentrum von lernenden Kindern. 

Nach verschiedenen Abklärungen verkauft die Gemeinde die Liegenschaft dem Verein Freie Schule 

Toggenburg. Dieser wird in den Räumlichkeiten eine Privatschule führen. Das Konzept wurde von 

der Trägerschaft an mehreren Infoveranstaltungen vorgestellt. Unter www.ennetschuel.ch erfah-

ren Sie mehr über das Angebot und den Verein. 

Der Abschluss des Kaufvertrages steht kurz bevor. Die Gemeinde veräussert die Liegenschaft zum 

Verkehrswert von Fr. 438'000.00 und behält sich ein 25-jähriges Rückkaufsrecht vor, sollte keine 

Schule mit entsprechender Bewilligung des Bildungsdepartements mehr geführt werden. Zudem 

wird ein Dienstbarkeitsvertrag für das Benützen des Spielplatzes abgeschlossen. Dieser soll auch 

künftig für die Öffentlichkeit frei zugänglich sein.  

 

Mitteilungsblatt der Gemeinde Nesslau 

Mittwoch, 11. Mai 2022 
Ausgabe Nr. 7 / 2022 



 

 

Aus dem Gemeinderat 
 
Arealentwicklung Bahnhof Nesslau 
Die Massnahmen zur Arealentwicklung rund 

um den Bahnhof Nesslau haben sich verzögert. 

Eine angestrebte Begleitung durch Fachspezia-

listen kam mangels Ressourcen nicht zustande. 

Ein positiver Effekt dabei ist, dass in der Zwi-

schenzeit die Schweizerische Südostbahn AG 

(SOB) als grösste Grundeigentümerin die Ent-

wicklung rund um den Bahnhof ebenfalls aktiv 

angehen möchte. Ziel ist, dass sich das Areal in 

Zukunft entwickelt, massvoll verdichtet und 

mit gezielten Nutzungen an Attraktivität ge-

winnt. Dazu hat der Gemeinderat zusammen 

mit der SOB die ARGE Schällibaum AG / tom 

munz architekt mit einer Machbarkeitsstudie 

beauftragt. Das Kostendach beläuft sich auf 

Fr. 57'000.00. 

 

Gästekarte für öffentlicher Verkehr 
Wie in anderen Regionen gang und gäbe, kön-

nen ab 1. Juli 2022 unsere kurtaxenpflichtigen 

Übernachtungsgäste und Zweitwohnungsbesit-

zenden von einer ÖV-Gästekarte profitieren. 

Die Karte ist für Fahrten mit dem öffentlichen 

Verkehr zwischen Krummenau und Wildhaus 

sowie auf die Schwägalp gültig. Die finanzielle 

Beteiligung der Gemeinde beläuft sich jährlich 

auf Fr. 15'000.00 und wird mit den Kurtaxen-

einnahmen gedeckt. Der Versand der neuen 

Gästekarte erfolgt anfangs Juni. 

 

Tageskarten reservieren 
Planen Sie einen Ausflug mit öffentlichen Ver-

kehrsmitteln? Eine Tageskarte der Gemeinde 

zum Preis von Fr. 43.00 ermöglicht Ihnen freie 

Fahrt auf allen Strecken der SBB, für die meis-

ten Schifffahrtslinien, für Nahverkehrsmittel 

(Bus/Tram) sowie vereinzelt auch für Privat- 

und Bergbahnen. Der Gemeinderat hat be-

schlossen, auch dieses Jahr wieder ein Set von 

zwei Tageskarten für Gemeinden anzuschaffen. 

Reservieren Sie bereits heute Ihre Tageskarte 

unter www.nesslau.ch oder per Telefon 058 

228 76 20. Vom Last-Minute-Angebot können 

Sie jeweils ab 16.00 Uhr profitieren. Eine Karte 

kostet ab diesem Zeitpunkt wie bisher 

Fr. 20.00.  

 

 

 

Aus dem Gemeinderat 
 
Neues aus der ARA Rechenweid  
Einmal jährlich prüft das Amt für Wasser und Ener-

gie die Betriebsführung der Abwasserreinigungs-

anlage (ARA). Erfreulicherweise durfte es in sei-

nem Bericht erneut festhalten, dass die ARA ge-

wissenhaft und kompetent geführt wird. 

In der ARA werden die rund 17 Jahre alten SPS-

Module für die Steuerung des Prozessleitsystems 

ersetzt. Diese entsprechen nicht mehr dem heuti-

gen Standard. Die Module wurden abgekündigt, 

Ersatzteile sind in absehbarer Zeit nicht mehr er-

hältlich. Die Kosten für diese umfangreiche Inves-

tition betragen rund Fr. 100'000.00.  

Für den biologischen Abbau des Abwassers sind 

zwei Drehkolbenverdichter im Einsatz. Einer der 

beiden Verdichter ist defekt und verliert Öl, wes-

halb der Gemeinderat für den Ersatz im Sinne ei-

ner unvorhersehbaren Ausgabe einen entspre-

chenden Kredit erteilt hat. 

 

Notfalltreffpunkte 
Der kantonale Bevölkerungsschutz hat in den Ge-

meinden Notfalltreffpunkte für die Bevölkerung 

eingeführt. Diese dienen als Anlaufstelle im Kri-

senereignis, sei dies für Informationen, als Abga-

bestelle von Hilfsgütern oder im Fall einer Evaku-

ierung. Weiter können am Notfalltreffpunkt auch 

Notrufe an die Blaulichtorganisationen abgesetzt 

werden. 

Die Notfalltreffpunkte sind mit Signaltafeln be-

schildert. In unserer Gemeinde befinden sich die 

Treffpunkte an folgenden Standorten: 

- Stein, Parkplatz Kath. Friedhof  

- Nesslau, Parkplatz Bahnhof (ehemalige Post) 

- Krummenau, Parkplatz Sesselbahn Wolzenalp 

- Ennetbühl, Mehrzweckgebäude 

Zu welchem Zeitpunkt wel-

che Notfalltreffpunkte in 

Betrieb sind, erfahren Sie 

über Albertswiss oder via 

Radio. Detaillierte Informa-

tionen können Sie den 

Websiten www.rfs-toggen-

burg.ch oder www.notfall-

treffpunkt.ch entnehmen. 

 

 

 

Aus der AHV-Zweigstelle 
 
Beitragspflicht für Nichterwerbstätige 
AHV-, IV- oder EO-Beiträge sind lückenlos zu be-

zahlen, denn fehlende Beitragsjahre können zu ei-

ner Kürzung der Rente führen. Alle in der Schweiz 

wohnenden Personen sind versichert und müssen 

grundsätzlich Beiträge bezahlen. Dies gilt auch für 

nichterwerbstätige Personen. 

Nichterwerbstätige haben ab dem 1. Januar nach 

Vollendung des 20. Altersjahres Beiträge an die 

AHV, IV und EO zu entrichten. Die Beitragspflicht 

endet, wenn das ordentliche Rentenalter erreicht 

ist. Für Männer liegt dieses bei 65 Jahren, bei 

Frauen bei 64 Jahren. 

Als Nichterwerbstätige gelten Personen, die kein 

oder nur ein geringes Erwerbseinkommen erzie-

len, namentlich: vorzeitig Pensionierte, Bezüge-

rinnen und Bezüger von IV-Renten, Verwitwete, 

Weltreisende, Ehefrauen und Ehemänner von 

Pensionierten (sowie Partner in eingetragener 

Partnerschaften), Teilzeitbeschäftigte, ausgesteu-

erte Arbeitslose, Studierende und geschiedene 

Personen. 

Als Nichterwerbstätige beitragspflichtig sind auch 

Personen, die zwar erwerbstätig sind, deren jähr-

liches Bruttoeinkommen aber weniger als 

Fr. 4'747.00 beträgt.  

Eine Anmeldung ist nicht notwendig, wenn Ihr 

Ehegatte/Ihre Ehegattin (sowie Partner in einge-

tragener Partnerschaft) im Sinne der AHV er-

werbstätig ist und mindestens Beiträge in der 

Höhe von Fr. 1'006.00 entrichtet, was einem Brut-

tolohn von Fr. 9'494.00 pro Jahr entspricht. 

Anmeldeformulare können im Online-Schalter auf 

www.svasg.ch heruntergeladen oder bei der AHV-

Zweigstelle (E-Mail petra.pedrett@nesslau.ch/Te-

lefon 058 228 76 28) bezogen werden. 

 

 

Mitwirkungsverfahren 
 

Der Kanton St. Gallen hat für das Lärmsanierungs-

projekt Nesslau, Abschnitte 59.1 und 60.1 - 

B60.7.060.001 (Kantonsstrasse Nr. 13, Nesslau) 

die Mitwirkung eröffnet. Diese dauert vom 9. Mai 

bis 9. Juni 2022. Die Unterlagen sind einsehbar auf 

der Website www.sg.ch/tba-mitwirkung. Stel-

lungnahmen und Anregungen zum Projekt können 

über den Pfad eingereicht werden.

 

 

Baubewilligungen 
 
Lieberherr Andreas, Verbreiterung Balkone,  

Lauistrasse 888, Ennetbühl 

Tischhauser Remo, Sanierung Erdgeschoss und  

Ersatz Fenster, Dickenstrasse 3, Nesslau 

Ackle Martin und Sarah, Wärmepumpe mit Erd-

sondenbohrung, Sonnenwiese 1492, Krummenau 

Koller Fabian und Schmidhauser Janine, Installa-

tion Luft-Wasserwärmepumpe mit Aussengerät, 

Ausserbetriebsetzung Ölheizung, Herrenau 3, 

Nesslau 

DBI Immobilien, c/o Zoller Partner AG, Erstellung 

Wind- und Wetterschutz, Speerstrasse 2,  

Neu St. Johann 

Zwingli Ernst, Sanierung Nordfassade, Nieder- 

hufen-Bühl 296, Nesslau 

Politische Gemeinde Nesslau, Ersatz Hydrantenlei-

tung, Toggenburgerstrasse, Neu St. Johann 

Lusti Felix, Installation Photovoltaikanlage (47 m²) 

auf Dach, Bürgli-Lutenwil 1545, Nesslau 

Steiner Lorenz und Silvia, Umbau Wohnhaus, An-

bau Balkone, Bodenhüslistrasse 607, Ennetbühl 

Erbengemeinschaft Tschumper Hans, Umnutzung 

Wohnhaus und Scheune von landwirtschaftlicher 

in nichtlandwirtschaftliche Nutzung, Abparzellie-

rung, Unterhalden-Laad 1110, Nesslau 

Roth Martin, Umbau Wohnhaus und Scheune mit 

neuem Verbindungsbau und Garage, Stofel-Laad 

1132, Nesslau 

Wolzenalp AG, Überdachung Drehkreuz, Allmen, 

Rietbach, Nesslau 

Egli Josef, Neubau Remise, Photovoltaikanlage 

(165 m²) auf Dach, Schweistel 2082.1,  

Krummenau 

Bischof Otto und Streule Andrea, Einbau Luft-

Wasserwärmepumpe mit Aussengerät, Ausserbe-

triebsetzung Öltank, Halden 1793, Krummenau 

Brunner René und Pamela, Anbau Wintergarten, 

Umgestaltung Umgebung, Austrasse 3, Nesslau 

ARS Immobilien AG, Abbruch Gasthaus Krone mit 

Nebengebäuden, Hauptstrasse 33, Nesslau 

Gmür Alois und Doris, Neugestaltung Umgebung 

mit Neubau Blocksteinmauer, Blässchopfstrasse 5, 

Neu St. Johann 

 


